
Vereinbarung gemäß SS 123 ff. SGB lX

Zwischen der Freien Hansestadt Bremen vertreten durch die Senatorin für Arbeit'

Soziales, Jugend und lntegration als Träger der Eingliederungshilfe

und

Lebens h i lfe Bremerhaven e.V., Adolf-Kol pi n g'Str. 29, 27 57 8 Bremerhaven

als Leistungserbringer

wird gemäß S 125 Abs, 1 SGB lX folgende Leistungs- und Vergütungsvereinbarung

geschlossen:

l. Leistungsvereinbarung

S 1 Grundlagen

Diese Vereinbarung regelt Art, lnhalt, Umfang und Qualität einschließlich der Wirksamkeit der

Leistungen zur sozialen Teilhabe gemäß S 125 SGB lX. Sie bildet die Grundlage für die

leistu ngsgerechte Vergütung.

S 2 Gegenstand der Leistung

(1) Das Leistungsangebot des Leistungserbringers entspricht der rahmenvertraglich

festgelegten Rahmenleistungsbeschreibung ,,Assistenzleistungen zur Teilhabe am

Leistungsangebot einer Einrichtung der Kindertagesbetreuung

(Assistenzleistungen in KiTa)" (Anlage 1).

(2) Ziel der Leistung ist €s, dem leistungsberechtigten Personenkreis durch die

Assistenzleistung den Besuch einer Einrichtung der Kindertagesbetreuung zu

ermöglichen. Die Leistungen sind nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards

zu erbringen. Sie müssen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des

Notwendigen nicht überschreiten.

(3) Näheres zur Zielselzung, sowie zu Art, lnhalt, Umfang und Qualität der Leistung, ist der

beigefügten Rahmenleistungsbeschreibung (Anlage 1) zu entnehmen.
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(4) Das Leistungsangebot richtet sich an den in der Rahmenleistungsbeschreibung

defin ierten Personenkreis.

(S) Leistungen können an mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam erbracht werden.

Maßgeblich sind die Teilhabeziele, die in Kooperation mit den Familien erarbeitet werden

(S 116 Abs. 2 SGB lX in Verbindung mit S 104 SGB lX).

(6) Der Leistungserbringer verpflichtet sich, vorrangig Leistungen für Leistungsberechtigte

des Landes Bremen zu erbringen.

S 3 Personelle Ausstattung

(1) Die Assistenzleistungen werden von Helfer:innen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)

oder im Bundesfreiwilligendienst (BFD) Dienst oder von praktisch geschulten bzw.

angelernten nicht-pädagogischen Kräften I sozidertahrenen Personen ohne

Formalqualifikation (Tätigkeitsgruppe A: Sozialerfahrene Person ohne

Formalq ualifikation) erbracht.

(2) Lässt sich im Zusammenhang mit der fachäztlichen Stellungnahme des Kinder- und

Jugendgesundheitsdienstes, auf der Grundlage einer Dokumentation der Kita über einen

längeren Zeitraum, eine wesentliche Teilhabebeeinträchtigung in der

Gesamteinschätzung feststellen, die den Einsatz einer pädagogischen Fachkraft

erforderlich macht, können: pädagogisch-pflegerische Fachkräfte (Tätigkeitsgruppe B:

Kinderpfleger:innen, Sozialassistent:innen und vergleichbare Qualifikation) oder

pädagogische Fachkräfte (Tätigkeitsgruppe C: Heilerziehungspfleger:innen,

Erzieher:innen mit staatlicher Anerkennung und vergleichbare Qualifikation) zut

Erbringung der Assistenzleistung eingesetzt werden.

(3) Der Leistungserbringer verpflichtet sich nur Personal einzusetzen, das entsprechend

Ziffer 8.2 der Rah menleistun gsbeschreibu ng, persönlich geeignet ist.

$ 4 Vergütung des Personals

(1) Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu
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beachten und seine Arbeitnehmer:innen nicht unterhalb des Landesmindestlohns zu

vergüten.

(Z) Zur Vergütung der Mitarbeitenden wird der Tarifuertrag TV-L S für alle Beschäftigten mit

dem Stand 01.05.2026 angewendet. Zu den Bestandteilen gehören insbesondere die

sich aus dem Tarifuertrag ergebenden Entlohnungsansprüche wie die Grundvergütung,

einschließlich Entgeltbestandteile, die an die Art der Tätigkeit, Qualifikation und

Berufserfahrung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anknüpfen,

Einmalzahlungen, Jahressonderzahlung, Urlaubsansprüche, Zulagen und Zuschläge

unter Mindesteinhaltung der jeweiligen Erfahrungsstufen sowie die Einhaltung der

Eingruppierungsgrundsätze des Tarifuertrags'.

(3) Die durchschnittlichen Arbeitgeberbruttojahreskosten betragen ab dem 01.06.2026 fÜr

Die durchschnittlichen Arbeitgeberbruttojahreskosten betragen ab dem 01.03.2027'fÜr

Die durchschnittlichen Arbeitgeberbruttojahreskosten betragen ab dem 01.01.2028'fÜr

(4) Die fachliche Leitung / Koordination umfasst die fachlich-pädagogische Leitung sowie

die Koordination und Qualitätssicherung der Leistungserbringung' Die dazu

erforderlichen Stellen sind nach dem Personalschlüssel von , bezogen auf die

Anzahl der Leistungsberechtigten, zu ermitteln.

(S) Die durchschnittlichen Arbeitgeberbruttojahreskosten des Personals ergeben sich aus

den Kalkulationsunterlagen (Anlage 2) und dem Tabellenblatt ,,Berechnung Personal-
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kosten" (Anlage 3). Sie werden vom Leistungserbringer prospektiv, unter Bezugnahme

auf das bereits vorhandene Personal, sowie unter Berücksichtigung notwendiger

Neueinstellungen und voraussichtlicher Personalabgänge, berechnet'

(6) Die Berechnung der Monatspauschalen für die Helfer:innen im Freiwilligen Sozialen Jahr

oder im Bundesfreiwilligendienst ergibt sich aus den Kalkulationsunterlagen zur

Monatspauschale FSJ /BFD (Anlage 4). Die Höhe der Monatspauschale wird mit dem

Sozialen Friedensdienst Bremen bzw. mit dem Deutschen Roten Kreuz Landesverband

Bremen e.V. vereinbart und in die Vergütungsvereinbarung übernommen'

s 5 Betriebsnotwendige Anlagen und sächliche Ausstattung

Der Arbeitsplatz in der Einrichtung der Kindertagesbetreuung ist ausgestattet'

Darüberhinausgehende notwendige sachliche Ausstattungen, z. B. Wickeltische, etc., werden

ebenfalls von der Einrichtung der Kindertagesbetreuung zur Verfügung gestellt.

ll. Vergütungsvereinbarung

S 6 Vergütung

(1) Für die Zeit ab dem 01 .06.2026 wird zur Abgeltung der erbrachten Leistungen ein

Entgelt vereinbart.

(2) Für erbrachte Assistenzleistungen durch Helfer:innen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)

oder im Bundesfreiwilligendienst (BFD) wird folgende Monatspauschale gezahlt:

FSJ: 874 € pro Monat

BFD: 594 € pro Monat

(3) Erbrachte Assistenzleistungen durch:

o ong€lernte nichtpädagogische Kräfte / sozialerfahrene Personen

(TätigkeitsgruPPe A)'

o pädagogisch-pflegerischeFachkräfte(TätigkeitsgruppeB)oder

o pädagogischeFachkräfte(TätigkeitsgruppeC)

werden mit einer Stundenpauschale vergütet, die abhängig vom bewilligten

Leistungsumfang des Kindes in der Kita, auf eine Monatspauschale hochgerechnet wird
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(Entgelt je Leistungsstunde der Tätigkeitsgruppe x bewilligier Leistungsumfang des

leistungsberechtigten Kindes x 4,gT Wochen pro Monat)'

Die Vergütung beträgt für den Zeitraum ab dem 01.06.2026

Die Vergütung beträgt für den Zeitraum ab dem 01-03.2027:

Monatsp
umfanges

auschale auf Basis des bewilligten Leistungs-
des Kindes in Kita (Stundenumfang pro Woche)

Tätigkeits-
gruppe

Entgelt je
Leistungs-

std.
10 std 15 Std 20 std

A 31,39 € 1.364,90 € 2.047,35€ 2.729,80 €

B 34,02€ 1.479,14 € 2.218,71€ 2.958,28e

c 38,57 € 1.677 ,16 € 2.515,74€ 3.354,32€

Monatspauschale
umfanges des Kin

auf Basis
des in Kita (Stu

des bewilligten Leistungs-
ndenumfang pro Woche)

Tätigkeits-
gruppe

Entgelt je
Leistungs-

std.
25 Std 30 std 35 Std. 40 std

A 31,39 € 3.412,25€ 4.094,70€ 4.777,15€ 5.459,60 €

B 34,02e 3.697,85 € 4.437,42€ 5.176,99 € 5.916,56 €

c 38,57 € 4.192,90€ 5.031,47 C 5.870,05 € 6.708,63 €

Monatspaus
umfanges des

chale auf Basis des bewilligten Leistungs-
Kindes in Kita (Stundenumfang pro Woche)

Tätigkeits-
gruppe

Entgelt je
Leistungs-

std.
10 std 15 Std 20 std

A 31,82€ 1.383,74 € 2.075,61€ 2.767,47 €

B 34,49 € 1.499,55 € 2.249,33€ 2.999,11 €

c 39,1 0 € 1.700,30 € 2.550,45€ 3.400,61 €

Monatspauschale auf
umfanges des Kindes in

Basis des bewilligten Leistungs-
Kita (Stundenumfang pro Woche)

Tätigkeits-
gruppe

Entgelt je
Leistungs-

std.
25 Std 30 std 35 Std 40 std

A 31,82€ 3.459,34€ 4.151,21€ 4.843,08 € 5.534,95 €

B 34,49 € 3.748,88 € 4.498,66 € 5.248,44 € 5.998,21 €

c 39,1 0 € 4.250,76€ 5.100,91 € 5.951,06 € 6.801,21 €

Die Vergütung beträgt für den Zeitraum ab dem 01.01'2028
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(4) Die Berechnungsgrundlagen der Monatspauschalen sind den beigefügten

Kalkulationsunterlagen (Anlage 2 und Anlage 3) zu entnehmen.

(5) Das Entgelt beinhaltet alle erforderlichen direkten und indirekten Zeilen der

Leistungserbringung sowie die Ausfallzeiten des Personals (z'B. Vor- und

Nachbereitung, Fahrtzeiten, Dienstbesprechungen, Urlaub, Fortbildung, Krankheit, etc').

Mit den o.g. Monatspauschalen sind bei wirtschaftlicher Betriebsführung damit alle

notwendigen Personal-, Sach- und lnvestitionskosten abgegolten. Daraus folgt, dass mit

den pauschalen alle weiteren mit der Leistungserbringung zusammenhängenden

personalkosten für die Assistenz, fachliche Leitung und Koordination

(eualitätssicherung), Geschäftsführung und allgemeine Verwaltung sowie alle

notwendigen sachkosten und lnvestitionskosten abgegolten sind.

(6) Die Abrechnung der Monatspauschalen erfolgt bei Beginn oder Beendigung im

laufenden Monat nach Tagessätzen. Die jeweiligen Tagessätze werden mit dem Divisor

30,4 ermittelt. Für die Abrechnung des Teilmonats wird eine 7-Tagewoche zugrunde

gelegt.

(7) Eine Abrechnung der o.g. Vergütung ist nur zulässig, wenn eine entsprechende

Kostenübernahme des zuständigen Trägers der Eingliederungshilfe im Einzelfall

vorliegt.

Monatspauscha
umfanges des Kin

le auf Basis des bewilligten Leistungs-
des in Kita (Stundenumfang pro Woche)

Tätigkeits-
gruppe

Entgelt je
Leistungs-

std.
10 std 15 Std 20 std.

A 32,14 € 1.397,57 € 2.096,36 € 2.795,15€

B 34,83 € 1.514,55 € 2.271,82€ 3,029,10 €

c 39,49 € 1.717,31 € 2.575,96€ 3.434,61€

Monatspa
umfanges

uschale auf Basis
des Kindes in Kita (Stu

des bewilligten Leistungs-
ndenumfang pro Woche)

Tätigkeits-
gruppe

Entgelt je
Leistungs-

std.
25 Std 30 std 35 Std 40 std

A 32,14 €. 3.493,94 € 4j92,72€. 4.891,51 € 5.590,30 €

B 34,83 € 3.786,37 € 4.543,65€ 5.300,92 € 6.058,19 €

c 39,49 € 4.293,27 € 5.151,92€ 6.010,57 € 6.869,22e
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(g) Bei Unterbrechung der vereinbarten Assistenzleistung aufgrund von Krankheit'

Kuraufenthalt oder Urlaub des Leistungsberechtigten, kann ohne Weiteres das Entgelt

für bis zu ZO zusammenhängende nicht in Anspruch genommene Öffnungstage

fortgezahlt werden. Darüber hinaus erfolgt eine Fortzahlung nur dann, wenn rechtzeitig

vor Ablauf dieser Frist mit dem zuständigen Eingliederungshilfeträger eine Absprache

über die Notwendigkeit einer Verlängerung getroffen wurde. Der Leistungserbringer wird

in diesen Fällen die zugehörige Assistenzkraftzur Vertretung erkrankter Assistenzkräfte

einsetzen, soweit dies möglich ist.

(g) Bei Unterbrechung der vereinbarten Assistenzleistung aufgrund von Krankheit der

Assistenzkraft, kann ohne Weiteres das Entgelt für bis zu 6 zusammenhängende

Wochen fortgezahlt werden. Der Leistungserbringer stellt im Falle des Ausfalls einer

eingesetzten Assistenzkraft, spätestens nach Ablauf von drei Tagen, eine Vertretung,

sofern eine kita-interne Vertretungsregelung nicht möglich ist.

lll. Übergreifende Regelungen der Leistungs' und Vergütungsvereinbarung

S 7 Bremischer Landesrahmenvertrag SGB lX

Die Regelungen des Bremischen Landesrahmenvertrages nach $ 131 Abs. l SGB lX

(BremLRV SGB lX) vom 09.08.2019, sowie die Beschlüsse der Vertragskommission (siehe

hierzu $ 29 BremLRV SGB lX) finden in ihrer aktuellen Fassung Anwendung'

s I Prüfung der wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen

(1) Es gelten die Regelungen des S 128 SGB lX in Verbindung mit S 5 des

Ausführungsgesetzes zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in der Freien

Hansestadt Bremen sowie die Regelungen des BremLRV SGB lX zu Wirtschaftlichkeits-

und QualitätsPrüfungen'

(2) lm Rahmen der Qualitätsberichtserstattung übermittelt der Leistungserbringer das

Berichtsraster Qualitätsprüfung KiTa-Assistenz (Anlage 5) bis zum 31' März des

jeweiligen folgenden Kalenderjahres an die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und

lntegration (siehe hierzu BremLRV SGB lX in seiner aktuellen Fassung)' Die

Berichterstattung erfolgt jeweils für das vergangene Kalenderjahr.
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S9 Laufzeit/Kündigung

(1) Die Leistungs- und Vergütungsvereinbarung gilt ab dem 01.06'2026 und wird mit einer

Mindesflaufzeit von 20 Monaten, also bis zum 31.01.2028, auf unbestimmte Zeit

geschlossen.

(Z) Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Leistungs- und

Vergütungsvereinbarung bedarf es einer schriftlichen Kündigung. Die Vereinbarung

kann, unter Einhaltung der unter Absatz 1 genannten Mindestlaufzeit, mit einer Frist von

3 Monaten zum Monatsende gekündigt werden.

(3) Eine Anpassung der Leistungsmerkmale in der Leistungsvereinbarung nach $ 125 Abs'

2 SGB lX, die mit ausdrücklicher Zustimmung beider Vertragsparteien erfolgt, bedarf

keiner Kündigung der Leistungsvereinbarung.

(4) Bei Neu-Abschluss des TV-L S, kann diese Vereinbarung zum Ende des Monats, in dem

der Neu-Abschluss ezielt wurde, von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist,

zum Zwecke der Anpassung durch Neuverhandlung der Personalkosten, gekündigt

werden. Aufgrund des Tarifabschlusses veränderte Personalkosten sind mit geeigneten

Nachweisen zu belegen. lst ein pauschalierter Satz zur Steigerung der Personalkosten

mit den Verbänden der Leistungserbringer geeint, kommt dieser ohne Nachweise zur

Anwendung. Dies gilt auch rückwirkend ab dem Startdatum dieser Vereinbarung.

SIO Bremischeslnformationsfreiheitsgesetz

Diese Vereinbarung unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG)' Bei

Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird sie nach Maßgabe der Vorschriften des

BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer möglichen

veröffenflichung kann die Vereinbarung Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem

BremlFG sein.

S 11 Schlussbestimmungen

(1) Der Leistungserbringer hat den Leistungsberechtigten das Ergebnis der Vereinbarung

gemäß s 123 Abs. 2 Satz 4 SGB lX in einer wahrnehmbaren Form zugänglich zu

machen.
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(2) ln die Verhandlungen bzw. in das Verfahren über den Abschluss einer Vereinbarung

gemäß S 125 SGB lX kann der Leistungserbringer eine Vertretung seines

Spitzenverbandes oder eine sonstige beauftragte Person einbeziehen'

(3) Anlagen 1 bis 4 sind Bestandteil dieser Vereinbarung

(4) Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Vergütungsvereinbarung verlieren die

übrigen Bestimmungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den

Vertragsparteien durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer

Auswirkung möglichst nahekommt. lm Übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff. des

Zehnten Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag'

Geschlossen: Bremen, im Mai2026

Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend

und lntegration

Leistungserbringer

Anlaqen:

Anlage 1

Anlage 2:

Anlage 3:

Anlage 4:

Anlage 5:

Rahmenleistungsbeschreibung,,Assistenz zur Teilhabe am Leistungsangebot

einer Einrichtung der Kindertagesbetreuung (Assistenzleistungen in KiTas)"

Kalkulationsunterlagen für den Kalkulationszeitraum 01.06'2026 - 31'01'2028

Berechnu ng Personalkosten

Kalkulationsunterlagen zur Monatspauschale FSJ / BFD

Berichtsraster Qualitätsprüfung KiTa-Assistenz



Anlage 2 Entgeltkalkulation Assistenz zur Teilhabe am Leistungsangebot einer Einrichtung der Kindertagesbetrcuung
w-Ls

Kalkulationszeitnum: 01.06.2026 - 26.02.2027

Berechnungsgrundlagen

l. Vergütung UnteßtützungsspeFonal

Ac-Bruttokosten p.a.

52.666,01 €

57.148,251

64.917,s5 €

Gruppe A: Hitfskräfte ohne Fomalqualifikation
(Eingruppierung: TV-L S, E 2 Stufe X)

Gruppe B: päd-pfl egerische Fachkräfte
(Eingruppierung: TV-L S, E 3 Stufe X)

Gruppe C: päd. Fachkräfte
(Eingruppierung: TV-L S, E 8a Stufe X)

2. Vergütung Fachliche Leltung Ac-Bruttokosten p.a.

73.753,23€

921,92€

Eingruppierung: TV-L S, E 9 Stufe X

Schlilssel 1 zu 80

3. Berechnung Nettoiahrcsöeitszeit

52,'t4

38,s

2007,39

80,30

1927,09

Jahreswochen

Wochenaöeitszeivstd.

Arbeitsstd/Jahr/nominell (vertEgsg.)

Avo

Nettojahresaöeitszeit (effeKiv)

Ausfallzeiten (Uriaub, Feiertage, Kmnkheit, FoBi)

4. Bercchnung Leistungszeit

1927,09

1792,2C

134,9C

Nettojahresaöeitszeit (effeKiv)

93,07o

7,00/o

davon direKe Zeiten

davon indireKe Zeiten

Gruppe C

Std-saE

36,22€

0,51 €

1,45 €

38,19 €

38,1 9 €

990/.

38,s7 €

Kosten p.a.

64.917,55 €

921,924

2.596,70 €

68.436,16 €

Gruppe B

Std.satz

31,89 €

0,51 €

1,28€

33,68 €

33,68 €

u,o2€

Kosten p.a.

57.148,25€

921,92€

2.285,93€

60.356,09 €

Gruppe A

Std.satz

29,39 €

0,51 €

1,18 €

31,08 €

31,08€

99%

31,39€

Kosten p.a.

52.666,01 €

921,92€

2.106,64€

55.694,57 €

Peßonalkosten d. Unteßtützungsperonals

Koordination / Fachliche Leitung

Overhead / Sachkostenpauschale 4%

Gesamtkosten/Jahr

Kosten je Leistungsstunde

Auslastung

Entgelt je Leistungsstunde

Monatspauschale auf Basß des bewilligten Leistungsumfanges des Kindes in der Kita
(Stundenumfang Pro Woche)

40 std.

5.459,60 €

5.916,56 €

6.708,63 €

35 Std.

4.777,15 €

5.'t76,99 €

5.870,0s €

30 std.

4.094,70 €

4.437,42€

5.031,47 €

25 Std.

3.412,25€

3.697,85 €

4.192,90 €

20 std.

2.729,80€

2.958,28 €

3.354,32 €

t5 std.

2.047,3sC

2.21a,71€

2.515,74C

'10 std.

1.364,90 €

1.479,14C

r.677,16 €

Tätiqkeitsgruppe

A

B

c

Stand 30.09.2022



Anlage 2 Entgeltkalkulation Assistenz zur Teilhabe am Leistungsangebot einer Einrichtung der Kindertagesbetreuung
w-Ls

Kalkulationszeitraum: 01.03.2027 - 3'1.12.2027

Bercchnungsgrundlagen

l. Vergütung Unteßtütsungsspeßonal

Ac-Bruttokosten p.a.

2. Fachliche Leitung Ac-Bruttokosten p.a.

3. Berechnung Nettojahrceöeitszeit

52,'t4

38,5

2007,35

80,30

1927,O9

lahreswochen

Wochenaöeitszeivstd.

Aöeitsstd/Jahr/nominell (vertmgsg.)

40/.

Nettojahresaöeitszeit (effeKiv)

Ausfallzeiten (Urlaub, Feiertage, Krankheit, FoBi)

4. Bercchnung Leistungszeit

't927,09

't792,20

134,90

Nettojahresarbeitszeit (effeKiv)

davon direKe Zeiten le3,o%

davon indireKe Zeiten lt,ov.

53.392,80 €

57.936,89 €

65.813,41 €

Gruppe A: Hifskräfte ohne Fomalqualifikation
(Eingruppierung: TV-L S, E 2 Stufe X)

Gruppe B: päd-piegerische Fachkräfte
(Eingruppierung: TV-L S, E 3 Stufe X)

Gruppe C: päd. Fachkräfte
(Eingruppierung: TV-L S, E 8a Stufe X)

74-771,O2<

934,64 €

Eingruppierung: TV-L S, E I Stufe X

Schlüssel 1 zu 80

Gruppe C

Std.saE

36,72€

0,52€

1,47 €

38,71€

38,71€

990h

39,'10 €

Kosten p.a.

65.813,41 €

934,64 €

2.632,54€.

69.380,58 €

Gruppe B

Std.saL

32,33€

0,52 €

1,29€

u,14€

34,14€

99o/o

u,49€

Kosten p.a.

57.936,89 €

934,64 €

2.31734€

61.189,01 €

Gruppe A

Std.saE

29,79€

0,52 €

1,19 €

31,50€

31,50€

99%

31,82 €

Kosten p.a.

53.392,80 €

934,64 €

2.135,71€

56.463,1 5 €

tersonalkosten d. Unterstützungspeßonals

Koordination / Fachliche Leitung

Cverhead / Sachkostenpauschale 4%

Gesamtkosten/Jahr

Kosten je Leistungsstunde

Auslastung

Entgelt je Leistungsstunde

Monatspauschale auf Basis des bewilligten Leistungsunrfanges des Kindes in der Kita

{Stundenumfang Pro Woche}

40 std.

5.534,95 €

5.998,21 €

6.801,21 €

35 Std.

4.843,08 €

5.AA,44€

5.951,06 €

30 std.

4.151,21€

4.498,66 €

5.100,91 €

25 Std.

3.459,34 €

3.748,88 €

4.250,76€

20 std.

2.767,47 €

2.999,11 €

3.,O0,61 €

l5 srd.

2.075,61€

2.249,33€

2.550,45 €

t0 std.

13A3,74C

1.499,55 €

1.700,30 €

Tätigkeitsgruppe

A

B

c

Stand 30.09.2022



Anlage 2 Entgeltkalkulation Assistenz zur Teilhabe am Leistungsangebot einer Einrichtung der Kindertagesbetrcuung
TV-L S

Kalkulationszeitraum: 01.01.2028 - 31.01.2028

Berechnungsgrundlagen

l. Vergaitung UnteFtülzungsspeFonal

AG-Bruttokosten

53.926,73 €

58.516,26 €

66.471,54 €

Gruppe A: Hilfskräfte ohne Fomalqualifikation
(Eingruppierung: TV-L S, E 2 Stufe X)

Gruppe B: päd-pflegerische Fachkräfte
(Eingruppierung: TV-L S, E 3 Stufe X)

Gruppe C: päd. Fachkräfte
(Eingruppierung: TV-L S, E 8a Stufe X)

2. Vergütung Fachliche Leitung AG-Bruttokosten p.a.

75.518,73 €

943,98 €

Eingruppierung: TV-L S, E 9 Stufe X

Schlüssel 1 zu 80

3. Bercchnung Nettojahresaöeitszeit

52,14

2007,39

80,30

1927,09

Jahreswochen

Wochenaöeitszeivstd.

Arbeitsstd/Jahr/nominell (vertragsg.)

4o/o

Nettojahresaöeitszeit (effeKiv)

Ausfallzeiten (Urlaub, Feiertage, KEnkheit, FoBi)

4. Bercchnung

1927,O9

1792,20

'134,90

Nettojahresaöeitszeit (effektiv)

davon di€Ke zeiten lss,ov"
davon indirekte Zeiten lt,ov"

Grupp€ c

Std.saE

37,09 €

'1,48 €

39,'10 €

39,10 €

39,49 €

Kosten p.a.

66.471,54 €

943,98 €

2.658,86 €

70.074,39€

Gruppe B

Std.sau

32,65 €

0,53 €

1,31 €

34,48 €

34,48 €

34,83 €

Kosten p.a.

58.516,26 €

943,98 €

2.340,65 €

61.800,90 €

Gruppe A

Std.saE

30,09 €

0,53 €

'1,20€

31,82€

31,82€

990/o

32,'t4€

Kosten p.a.

53.926,73 €

943,98 €

2j57,O7 €.

57.O27,79€

Peßonalkosten d. UnteßtüEungspersonals

Koordination / Fachliche Leitung

Overhead / Sachkostenpauschale 4olo

Gesamtkosten/Jahr

(osten je Leistungsstunde

Auslastung

Entgelt je Leistungsstunde

Monatspauschale auf Basis des bewilligten Leistungsurfanges des Kindes in der Kita
(Stundenunlfang Prc wochel

40 std.

5.590,30 €

6.058,19 €

6.869,22 €

35 Std.

4.89t,51 €

5.300,92 €

6.010,57 €

30 std.

4.192,72€

4.543,65 €

5.151,92 €

25 Std.

3.493,94 €

3.786,37 €

4.293,27 C

20 std.

2.795,15 €

3.029,10 €

3.434,61 €

t5 std.

2.096,36 €

2.271,A2G

2.575,96 €

t0 std.

1.397,57 C

1.514,55 €

1.717,31€

Tätigkeitsgruppe

A

B

c

Stand 30.09.2022



eristu etnebotTr e ha ambe Leunb Assiste znz u ngsa ngistunle besch rerhmRa e gngs
istun n KiTin asleAssisten zubetreuKirderrcEin htu

Die Assistenzzur Teilhabe am Alltag
lante Leistung der Eingliederungshilfe als Angebot zur sozialen

Teilhabe am Leistungsangebot einer Einrichtung der Kinderta-
gesbetreuung. Es handelt sich um eine Leistung für Kinder-im

Alter von acht Wochen bis zum 1. Lebensjahr ($ I Brem AOG)

bei entsprechendem bedingtem Anspruch, vom 1' Lebensjahr

bis zum Kindergarteneintritt (S 4 Brem KTG), vom vollendeten

3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt ($ 5 Brem KTG) und für

Grundschulkinder ($ 6 Brem KTG) mit einer wesentlichen Be-

hinderung oder die von einer wesentlichen Behinderung be-

droht sind mit einem Anspruch nach $ 99 SGB lX (im Sinne

des $ 2 Abs. lSGB lX).

in der KiTa ist eine ambu-1. Art des Angebots

Eingliederungshilfe nach $ 113
Abs. 2 Nr. 1 SGB lX und S 112

Abs. 2 Nr. 2 SGB lX i.V.m $ 78
Abs. 1 Nr. 1 SGB lX.

$ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB lX i.V.m. $ 78 Abs. 2Nr.2 SGB lX und

$ t t z nUs. 1 Nr. 1 SGB lX bei gesonderter fachäztlicher Stel-

lungnahme des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes.

2. Rechtsgrundlage

Kinder im Alter von acht Wochen bis zum
entsprechendem bedingtem Anspruch ($ 8 BremAOG).

Kinder vom 1. Lebensjahr bis zum Kindergarteneintritt ($ 4

BremKTG), vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schulein-

tritt (S 5 BremKTG) und für Grundschulkinder ($ 6 BremKTG)

mit einer wesentlichen Behinderung oder die von einer wesent-

lichen Behinderung bedroht sind mit einem Anspruch nach $
99 SGB lX (im Sinne des $ 2 Abs. 1 SGB lX).

1. Lebensjahr bei3. Personenkreis

Die Assistenz hat die Aufgabe dem
sonenkreis den Besuch einer Kindertageseinrichtung und die

Teilhabe zu ermöglichen.

leistu ngsberechti gten Per-4. Zielsetzung

5. Leistu

kreises, die notwendig,
Grundvoraussetzungen
richtung zu schaffen.

Die Assistenzzur Teilhabe am Alltag in der KiTa endet spätes-

tens mit dem schuleintritt. Die Leistung zur Teilhabe am Alltag

im Hort endet spätestens mit Beendigung der Grundschule'

rzu nter-Uenraktisch H lfenamfasst alleieD u plltagsLeistung
ersonen-PCSn und neitu dützu leistu ngsberechtigtenst Begl gg

m ieduäm ß S indundnet zweck ggeeig
n-uchBes neeifü den Kindertagesei

5.1 Art, lnhalt und Um-
fang der Leistung

nenbezogenen Leistungen (Kontaktzeiten)
Förder- und Unterstützungsleistungen, die

im direkten Kontakt mit den Leistungsberechtigten erbracht
werden.

Die direkten perso
bestehen aus den

ndKinLeistu en amg
inrichtun-Tder eseKiES esnd m AIa le d Itag ageg itung

ilfesteH u nrforde eerlichTzul er abehunden

5.2 direkte personenbe'
zogene Leistungen

1Stand: 25.09.2024



keitsförderung
r Hilfestellung bei der Mobilitätsförderung
. Unterstützung bei lebenspraktischen Anforderungen,

wie z.B. Verrichtung der Körperpflege oder der Nah-

rungsaufnahme
. Hilfestellung und Unterstützung im Umgang mit Hilfs-

mitteln
. Unterstützung bei der Anwendung erfolgreicher Kom-

munikationsformen

Der Leistungserbringer stellt im Falle des Ausfalls einer einge-

setzten Assistenzkraft, spätestens nach Ablauf von drei Tagen,

eine Vertretung, sofern eine kita-interne Vertretungsregelung

nicht möglich ist.

Unterstützung bei der Kompetenz- unda Selbstständig-

Zu den indirekten Leistungen gehören
den Personensorgeberechtigten und den weiteren an der För-

derung des Kindei in der KiTa beteiligten Akteuren sowie die

Fortschreibung der Leistung einschließlich der Erstellung von

Leistungsnachweisen.

die Zusammenarbeit mit5.3 indirekte personen'
bezogene Leistungen

. QualitätssicherndeMaßnahmen

. Fortbildung und Supervision

. Fall- und Teambesprechung

Zu den sonstigen Leistungen gehören5.4 sonstige Leistun'
gen

rapie und Überwachung hinsichtlich Untezuckerungen beim

KiTa-Besuch eines an Diabetes Mellitus (Typ 1) erkrankten

Kindes eine Leistung der Behandlungssicherungspflege nach

$ 37 Abs. 2 S.1 SGB V. Zuständige Kostenträger sind die ge-

setzlichen Krankenkassen.

anderelitation diefüenizinisch Rehabn deren medLeistu g
n-uz istuen Leddn nichtustäz n slnLeistu gehörendigsträgerg

Soliede lfemRah derenAss nziste lm rungshietne ngeng
nsu nthe-Sr uicherstell dernstu en zuAssistenzlei ngz.nd B gsl

5.5 Leistungsaus-
schluss

d facheationn umfasstLeitu Koordi lich-päda-faDie ch eich ng/
che-alitätssiouundKoordte oninatidsowreLeituische nggog

Stel eneu erlichenrfordD e dazLe stu SErbride ng ungngrung
ermittelnZUvon zu1 80lüssenalschan dech Persomsind

5.6 Fachliche Leitung /
Koordination

dn Kier erta-ndE rin htucsindLeistuder n serbri ngeOrt ngungg
n erLeistue.dn der ngserbri gubetreu u espfleges Kindertagngg

fürenmm en undzun SAcn htu arbeite sorgndu nKi esein ngdertag
ri uLeimtenderna ng ngaeine ufei stungserbbgestim

6. Ort der Leistungser'
bringung

Kinder-

ndeBtn durchremenrfsesd ilfebedaHestste erfolgtDie F lung
hnd eitsamtesdienst Ges esundu dn gesundheitsdJuge

rei-TdeserfüFed berghnter rägerürunguinund remerhavenB
richtun-nkteinr SfäachF ied nstesitenden chwerpundenfe begle
aufuenund FraitiF madIfüAmtesdesen

7. Begutachtung/ Art,
lnhalt und Umfang
der Leistung
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Grundlage einer fachäztlichen Stellungnahme
heitsamtes und einer Prüfung der Teilhabebeei
Bedarfsprüfung nach Antragstellung.
Der Leistungsumfang richtet sich nach dem individuell ermittel-

ten Bedarf des leistungsberechtigten Kindes in der Kinderta-
geseinrichtung. Die Einsatzzeiten der Betreuungskräfte erfol-
gen in Absprache mit der Kindertageseinrichtung'
Öie Xita Assistenz als Leistung der Sozialen Teilhabe nach

$ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB lX kann gem' $ 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB

iX an mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam erbracht wer-

den, soweit dies nach S 104 SGB lX für die Leistungsberech-

tigten zumutbar ist und eine solche Regelung im Leistungsbe-

söneiO an die Leistungsberechtigten getroffen worden ist'

des Gesund-
nträchtigung /

8. Personal
werden von Helfer:innen im Freiwilli-

gen Sozialen Jahr (FSJ) oder im Bundesfreiwilligen Dienst
(Af O) oder von praktisch geschulten bzw' angelernten nichtpä-

dagogischen Kräften / sozialerfahrenen Personen erbracht'
f Ui Oie Stadtgemeinde Bremen ist dartrber hinaus Folgendes

zu berücksichtigen: Lässt sich im Zusammenhang mit der fach-

äzflichen stellungnahme des Kinder- und Jugendgesundheits-

dienstes, auf der Grundlage einer Dokumentation der KiTa

über einen längeren Zeitraum, eine wesentliche Teilhabebeein-

trächtigung in der Gesamteinschätzung feststellen, die den

Einsati einer pädagogischen Fachkrafi erforderlich macht,

können: pädagogisch-pflegerische Fachkräfte (Kinderpfle-

ger:innen, Soiiatassistent:innen und vergleichbare Qualifika-

tlon) oder pädagogische Fachkräfte (Heileziehungspfleger:in-
nen', Ezieher:innen mit staatlicher Anerkennung) eingesetzt

werden.
Für die Stadtgemeinde Bremerhaven gibt es ein mit allen Be-

teil i gten a bg esti m mtes Ü berprüfu ngsverfa h ren.

Die Assistenzleistu ngen8.1 Personelle Ausstat'
tung

Aufgaben betreut werden, die nicht rechtskräftig wegen eine-r^

StrJftat nach SS 171 , 174 bis 174 c, 176 bis 1 80 a, 181 a, 182

bis 184 g, 225, 232 bis 233 a, 234,235 oder 236 StGB verur-

teilt worden sind. Der Leistungserbringer verpflichtet sich, vor

Neueinstellung eines Mitarbeiters/ einer Mitarbeiterin die per-

sönliche Eignüng im Sinne von $ 124 Abs. 2 S. 4 SGB lX

durch Einsilhtnahme in das Führungszeugnis nach $ 30 a

Abs. 1 BZRzu prüfen. Die fristgerechtete Vorlage der enryeiter-

ten Führungszeugnisse ist in den Qualitätsberichten zu bestäti-

gen. Gemäß $ 37a SGB lX treffen die Leistungserbringer ge-

äignete Maßnähmen zum Schutz vor Gewalt fiir Menschen mit

Bähinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen, ins-

besondere für Frauen und Kinder mit Behinderungen und von

Behinderung bedrohte Frauen und Kinder' Zu den geeigneten

Maßnahmen nach Satz 1 gehören insbesondere die Entwick-

itarbeiter:

Gder nru dsätzered n hsichert altungDer ngeLeistungserbri
n-Kobeiinsbeso nderezuIX dürfenEsB2 SG24 Absdes s

nentn mitun MrSmitkt end Leistuta berechtigtenng

Dienr ets-stlriEin odernese dieaufmsetzuU chtungund nglung
Gn ewaltscheschnittenentu zen

8.2 Allgemeine Anfor-
derungen an die Perso'
nelle Ausstattung
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Der Einsatzort ist die Kindertageseinrichtung
Ausstattung der Kindertageseinrichtung können im Rahmen

der Assistenzleistung genutzt werden. Darüberhinausgehende
Sachkosten sind mit Zahlung des Leistungsentgeltes abgegol-

ten.

Anlagen und9. Betriebsnotwendige
Anlagen und Ausstat-
tung

Der Leistungserbringer stellt die fachliche An
dination der KiTa-Assistenzen sicher. Dazu g

Qualitätsentwicklu ng u nd Q ualitätssicherung auf G rund lage

des $ 11 Bremischer Landesrahmenvertrag nach S 131 Abs. 1

SGB lX, des Bundeskinderschutzgesetzes, dem Gesetz zur

Kommunikation und lnformation im Kinderschutz sowie die

Rahmenvereinbarung zum $ 8a SGB Vlll.

leitung und Koor-
ehören auch die

1 0. Qualitätssicheru ng
und Qualitätsentwick-
lung

gung, z.B. einer vozeitigen Beendigung oder einer längeren

Üntörbrechung, ist die leistungsbewilligende Stelle umgehend

zu informieren.

steAssi nzle ust n-en derdhatDe UmfangLeistungserbringe
rsesachwe zuandh nei Lees stuhvol barzieh nanen ac ngsng

n erd istuLe serbrin-deruVerän enBei ngntierenume ngokd

1 1. Prozessqualität und
Dokumentation

Die Vergütung der Helfer:innen im
bzw. im Bundesfreiwilligen Dienst
pauschale.

Erbrachte Leistungen der angelernten nichtpädagogischen

Kräfte / sozialerfahrenen Personen, der pädagogisch-pflegeri-

schen Fachkräfte und der pädagogischen Fachkräfte werden

mit einer Stundenpauschale vergütet, die abhängig von dem

bewilligten Leistungsumfang des Kindes in der Kita, auf eine

Monatspauschale hochgerechnet wird.

Mit der Monatspauschale sind alle direkten, indirekten und

sonstigen Leistungen sowie Ausfallzeiten abgegolten'

Ein Anspruch auf Vergütung besteht, sobald für das jeweilige

Kind aui der Grundlage des sozialpädiatrisch zuerkannten As-

sistenzbedarfs des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes
und einer Teilhabebeeinträchtigungsprüfung sowie dessen

Bündelungsmöglichkeit, eine Leistungsbewilligung des zustän-

digen Trägers der Eingliederungshilfe vorliegt.

Bei Abbruch der Leistung innerhalb eines laufenden Monats,

erfolgt eine tageweise Abrechnung.

Freiwilligen Sozialen Jahr
erfolgt anhand einer Monats-

12. Leistungsentgelt

4Stand: 25.09.2024



I

!reiwilligendtenrte
lrn rfd Brrmer

KOSTEN TÜN HNEN FREIWITIIGENDIEilST BEIM SFD IM

JAHRGANG 25//26

Alle Angaben sind vorbehaltlich den'.jeweils dahinterliegenden Förderungen und Kontingente (zum

Beispiel vom BAFzA, von SUKW...). Gilt nur für im jeweiligen Programm anerkannte Einsatzstellen.

FSI - Frelwilllges Sozlales lalrr
F5J e TN und Monat

Taschengeld

Verpflegungspauschale
Fa h rtkostenbeitrag
SV-Beitrag etc. {ca.) 195 €

Beitrag zum

Freiwilligendienst
180,00 €

Verwaltungskosten 25€
Ca. 874 €

Verwaltungskosten fallen an, wenn die Freiwilligen über den sfd abgerechnet werden. Die grau

hintärlegten Felder werden an die Freiwilligen ausgezahlt. Diese erhalten damit ein Taschengeld von

474€. Diese Angaben beziehen sich auf einen Freiwilligendienst in Vollzeit. Bei Teilzeit wird nur das

Taschengeld anteilig gekürzt {Verpflegungspauschale und Fahrtkostenbeitrag bleiben gleich) und der

SV-Beitrag passt sich entsprechend an.

BfD - EundeeftelwilIlgendlenrt
BFD u 27 TN und Monat

Taschengeld
Verpflegungspauschale
Fahrtkostenbeitrag
SV-Beitrag etc. (ca.) 195 €

Beitrag zum

Freiwilligendienst

200,00 €

Verwaltungskosten 25€
Zuschuss vom BafZa -300 €

Ca 594 €

Verwaltungskosten fallen an, wenn die Frelwilligen über den sfd abgerechnet werden. Die grau

hinterlegten Felder werden an die Freiwilligen ausgezahlt. Diese erhalten damit ein Taschengeld von

474€. Diese Angaben beziehen sich auf einen Freiwilligendienst in Vollzeit' Bei Teilzeit wird nur das

Taschengeld anteilig gekürzt {Verpflegungspauschale und Fahrtkostenbeitrag bleiben gleich} und der

SV-Beitrag passt sich entsprechend an.



lreiwilligendienrte
lm lfd Blmen

röt - Frelwltltgof ökologlscher tdu

FÖJ je TN und Monat

Taschengeld
Verpflegu ngspa uschale

5V-Beitrag etc. (ca.) 160 €

Beitrag zum
Freiwilligendienst

30,00 €

Zuschuss von SUKW -400,00 €
Ca 190 €

Die Verpflegungspauschale reduziert sich bei Gestellung von Unterkunft auf 50€ je TN und Monat.

Außerdem fallen im FöJ einmalig Kosten von L20€ pro Jahrgang für die Einrichtung des Platzes an,

Die grau hinterlegten Felder werdän an dle Freiwilligen ausgezahlt. Diese erhalten damit ein

Taschengeld von 400 €. Diese Angaben beziehen sich auf einen Freiwilligendienst in Vollzeit' Bei

Teilzeit wird nur das Taschengeld anteilig gekürzt (Verpflegungspauschale bleibt gleich) und der SV-

Beitrag passt sich entsprechend an, Die Förderung zum Taschengeld wird entsprechend gekürzt (bei

Teilzelt).


